
Hinweise zur Ermittlung der Elternbeiträge
für den Besuch der Kindertagesstätten in Uelzen 2025/2026

Für die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertagesstätten (KiTa) können, entsprechend
der gesetzlichen Vorgaben, Kostenbeiträge (Elternbeiträge) festgesetzt werden, sofern der
Besuch der KiTa nicht beitragsfrei ist.

Beitragsfreiheit:

Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, haben gemäß § 22 Niedersächsisches
Gesetz über Kindertagesstätten und Tagespflege (NKiTaG) bis zu ihrer Einschulung Anspruch
eine Tageseinrichtung mit Kräften, für die das Land Niedersachsen Leistungen nach §§ 24 ff
NKiTaG erbringt, beitragsfrei zu besuchen.

Der gesetzliche Anspruch auf Beitragsfreiheit umfasst eine Betreuungszeit (einschließlich
Randzeiten -Früh- und Spätdienst-) von höchstens 8 Stunden täglich. Für die Inanspruch-
nahme von Betreuungszeiten, die über einen Umfang von 8 Stunden täglich hinausgehen,
können entsprechend der gesetzlichen Normierung Gebühren oder Entgelte erhoben werden.

Die entsprechende Elternbeitragsstaffel der Hansestadt Uelzen ist Bestandteil der Richtlinien
der Hansestadt Uelzen zu den Elternbeiträgen in den Kindertagesstätten in Uelzen (Richtli-
nien). Diese Richtlinien gelten für den Besuch der Kindertagesstätten in der Hansestadt Uel-
zen, soweit diese in der Trägerschaft der Hansestadt stehen. Die Richtlinien hängen in den
Kindertagesstätten zu Ihrer Kenntnisnahme aus. Die Elternbeitragsstaffel (Gebührenstaf-
fel) ist auf der Rückseite abgedruckt.

Der für das laufende Betreuungsjahr (hier: 2025/2026) festgesetzte Elternbeitrag ist grund-
sätzlich vom Beginn des Betreuungsjahres (1. August) bis zum Ende des Betreuungsjahres
(31. Juli des Folgejahres) zu zahlen.

Die Einstufung in die Elternbeitragsstaffel erfolgt aufgrund der Richtlinien ausschließ-
lich durch die Hansestadt Uelzen.

Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie einen Antrag auf Herabsetzung des Eltern-
beitrages bei der Hansestadt Uelzen stellen. Den formlosen Antrag finden Sie in der Anlage.

Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte den Richtlinien.

In der Anlage erhalten Sie die „Verbindliche Erklärung zur Ermittlung des Elternbeitrages
mit der Bitte diese ausgefüllt, unterschrieben und mit der Bestätigung der Kindertagesstätte
bei der Hansestadt Uelzen einzureichen.

Für jedes Kind, das eine Kindertagesstätte in Uelzen besucht, ist eine
Verbindliche Erklärung zur Ermittlung des Elternbeitrages (siehe Anlage) auszufüllen!

Wenn Ihr Kind das dritte Lebensjahr bei Aufnahme in die Kindertagesstätte bereits vollendet
hat und eine Betreuungszeit von höchstens acht Stunden in Anspruch nimmt, brauchen Sie nur
die Seite 1 der Verbindlichen Erklärung einzureichen.

Die Seiten 2 bis 4 müssen, sofern Sie die Festsetzung des Elternbeitrages durch die Hansestadt
wünschen, nur einmal ausgefüllt werden. Dies gilt auch dann, wenn mehrere Ihrer Kinder eine Kin-
dertagesstätte besuchen, die am 01.08.2025 bzw. bei Aufnahme in die Kindertagesstätte noch
nicht das 3. Lebensjahr vollendet haben oder das 3. Lebensjahr vollendet haben und eine Betreu-
ungszeit von mehr als 8 Stunden täglich in Anspruch nehmen.



Wenn Sie sich für die Zahlung des Höchstbetrages entscheiden, reichen Sie bitte nur Seite 1 und
2 ein. Es sind keine Angaben zum Einkommen erforderlich.

Die ausgefüllte und unterschriebene „Verbindliche Erklärung zur Ermittlung des Elternbei-
trages“, einschließlich aller notwendigen Einkommensnachweise und der Bestätigung der
Kindertagesstätte, sowie gegebenenfalls den Antrag auf Herabsetzung des Elternbeitrages, rei-
chen Sie bitte

komplett umgehend, spätestens aber bis zum 18.06 2025 ein, bei der
Hansestadt Uelzen, Herzogenplatz 2, 29525 Uelzen
Raum 56a (im ehemaligen Amtsgerichtsgebäude)

Ansprechpartnerin: Frau Busse Tel.  0581/800-6284
Email: kita@stadt.uelzen.de

Sprechzeiten: Montag, Donnerstag und Freitag jeweils von 08:00 Uhr bis 11:30 Uhr
Dienstag von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr

Bedenken Sie bitte, dass der Höchstbeitrag festgesetzt werden muss, wenn Ihre Angaben nicht
vollständig sind und/oder keine ausreichenden Nachweise von Ihnen vorgelegt werden.

Hinweis: Für Kinder, die zum 01.08.2025 erstmalig einen Betreuungsplatz in einer Krippe in
Anspruch nehmen, kann der Abgabetermin für die Unterlagen abweichen. Bitte setzen Sie sich
mit Frau Busse in Verbindung.

Wichtiger Hinweis bei Umzug:

Bitte teilen Sie einen etwaigen Umzug umgehend mit. Nach Ziff. 3.7 gelten die Richtlinien
auch für Eltern, Elternteile und ihre Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb
der Hansestadt Uelzen haben, wenn Sie einen Betreuungsplatz in einer Kindertagestätte in
der Hansestadt Uelzen belegen. Gem. Ziff. 5.4 ist zum festgesetzten Elternbeitrag ein pau-
schalierter Betriebskostenanteil (Betriebskostenzuschuss) zu zahlen.

(Stand: April 2025)
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